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Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung 
 

 

  
Eisenstadt, am 03.06.2020 

Sachb.: Maria Kremsner 
Tel.: +43 (0) 57 / 600 DW 4158 
Fax: +43 (0) 2682 / 706 74177 

E-Mail: bh.eisenstadt@bgld.gv.at 

Zahl:  EU-10-05-2163-2 

Betr.: Strabag AG, 2483 Ebreichsdorf, 
Verkehrsbeschränkungen 

 

 

 
VERORDNUNG 

Gemäß § 43 Abs. 1a Straßenverkehrsordnung (StVO) 1960 i.d.g.F. i.V.m. § 94 b Abs. 1 lit. b leg. cit. 
wird bezüglich der Strabag AG, 2483 Ebreichsdorf, Gildenweg 7, aus Anlass von Grabungsarbeiten 
zur Herstellung eines Wasserhausanschlusses auf der L 102 Pöttschinger Straße im Ortsgebiet von 
Zillingtal für die Dauer der Arbeiten, längstens jedoch bis 15.12.2020, verordnet: 

 
§ 1 

Das Überholen mehrspuriger Kraftfahrzeuge ist in beiden Fahrtrichtungen jeweils 50 m vor 
bis 25 m nach der Arbeitsstelle verboten (§ 52/4a StVO). Das Ende des Überholverbotes ist 
anzuzeigen (§ 52/4b StVO bzw. § 52/11 StVO) 

 
§ 2 

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird in beiden Fahrtrichtungen 
auf 30 km/h in beiden Fahrtrichtungen von 25 m vor bis 25 m nach der Arbeitsstelle während 
der tatsächlichen Arbeitsstunden 
(Schotter-/Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 
3 cm, Restfahrstreifenbreite < 3 m) beschränkt (§ 52/10a StVO, § 52/10b StVO bzw. § 52/11 
StVO). 
 

§ 3 
Im Bereich der Arbeitsstelle und unmittelbar vor dem jeweiligen Beginn haben  
die Lenker von Fahrzeugen in der durch den Pfeil angegebenen Fahrrichtung zu fahren bzw. 
den angezeigten Fahrstreifen zu benutzen (§ 52/15 StVO) 
  

BH Eisenstadt-Umgebung, Ing. Julius Raab Str. 1, 7000 Eisenstadt 



 

Seite 2 von 2 

 

Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung ● A-7000 Eisenstadt ● Ing. Julius Raab Str. 1 

Telefon +43 2682 706 ● Fax +43 2682 706-74177 ● E-Mail bh.eisenstadt@bgld.gv.at 

www.burgenland.at ● Datenschutz https://www.burgenland.at/datenschutz 

 
§ 4 

Bei Einengung der Fahrbahn auf weniger als 5,50 m haben die Lenker von Fahrzeugen 
die den Gegenfahrstreifen benützen müssen 
vor der Fahrbahnenge bei Gegenverkehr zu warten (§ 52/5 StVO). Lenkern von 
Fahrzeugen, die in die Gegenrichtung fahren, ist die Wartepflicht für den Gegenverkehr 
anzuzeigen (§ 53/7a StVO). 

 
§ 5 

Gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 i.d.g.F. tritt diese Verordnung mit der Anbringung der erforderlichen 
Verkehrszeichen in Kraft. 

 
 

Für die Bezirkshauptfrau: 
Maria Kremsner 
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